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Anmerkungen:
1) FHG NW, § 73 a, Abs. 2.

Gesetz zur Eingliederung der Fachhochschule für Bibliotheks- und Dokumentati-
onswesen in Köln als Fachbereich der Fachhochschule Köln (FHBD-G) vom
7.3.1995. In: GVBI NW Nr.25 vom 30.3.1995, S.192.

2) Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des höheren Biblio-
theksdienstes im Lande Nordrhein-Westfalen (VAPhB) vom 21. 4. 1985. In: GVBI NW
Nr. 37 vom 10. 6. 1985, S. 416 - 420

3) Für Darstellungen zur Neustrukturierung der Fachhochschulstudiengänge, vgl.:
Gödert, W., H. Jüngling, A. Oßwald u. W.G. Stock: Das neue Kölner Konzept für
Studiengangsangebote im Bibliotheks- und Informationswesen. In: ProLibris.
2(1997)H.3, S. 144-151.
Auch unter: http://www.fbi.FH-koeln.de/fb/reform/studienr.htm
Dehnert-Kleibrink, D. u. W.G. Stock: Der Studiengang Informationswirtschaft / Ge-
forderte Qualifikationen und Beschäftigungschancen. In: Ockenfeld, Marlies;
Mantwill, Gerhard J. (Hrsg.): Deutscher Dokumentartag 1997. Information und Do-
kumentation - Qualität und Qualifikation. - Frankfurt: Deutsche Gesellschaft für Do-
kumentation, 1997. (DGD-Schrift [DOK: 10]), 263-283.
Auch unter: http://www.fbi.FH-koeln.de/fb/reform/doku1.htm.

4) Vgl.: Dehnert-Kleibrink, D. u. W.G. Stock (Anm.3).
5) Dort heißt es: „Zur Vermittlung weiterer beruflicher Qualifikation nach einem abge-

schlossenen Studium kann die Fachhochschule ein Zusatzstudium anbieten. Es
dient der Erweiterung fachlicher Kenntnisse in einem Studienfach, das nicht im er-
forderlichen Maße Gegenstand des vorangegangenen Studiums gewesen ist."

Erstmalig akademische Grade
„Wissenschaftliche Bibliothekarin'7

„Wissenschaftlicher Bibliothekar" verliehen
Wolfgang Jänsch

Am 28. November 1997 beendete die 1. Matrikel das postgraduale Studium
der Bibliothekswissenschaft am „Institut für Bibliothekswissenschaft" (IB) der
Humboldt-Universität zu Berlin (HU). Damit war die zweijährige Fernstudien-
zeit zu Ende, und die Zeugnisse konnten vergeben werden. Nachdem schon
über diesen Studiengang, seine sehr erfreuliche Resonanz und auch über
Studienerfolge und -ergebnisse in dieser Zeitschrift berichtet werden konnte,
eigentlich schon fast nichts Besonderes mehr. Allen Beteiligten, auch den
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Fernstudenten war bewußt, daß sie nach bestätigten Studien- und Prüfungs-
ordnungen abschließen. Genau diese wurden von uns aber ständig so ange-
legt, daß auch inhaltliche Anlehnung bzw. Äquivalenz zur Ausbildung für den
höheren Dienst an Bibliotheken gegeben ist. Dabei achteten wir aber ganz
konsequent gleichzeitig auch darauf, daß wir als universitäres Ausbildungs-
institut die Möglichkeiten einer Graduierung voll ausschöpfen können. Genau
das ist uns in letzter Konsequenz auch gelungen.
Erstmalig gibt es nun in Deutschland auch auf dem Gebiet der Bibliothekswis-
senschaft einen eigenen akademischen Grad: „Wissenschaftliche Bibliotheka-
rin7„Wissenschaftlicher Bibliothekar" („Wiss. Bib."). Die HU hat sich ent-
schlossen, diesen akademischen Grad zu verleihen. Sie folgte damit dem
Vorschlag des Bereichs Fernstudium am IB. Die Philosophische Fakultät l, zu
der das IB gehört, brachte den Antrag ein, und der Präsident der HU traf eine
diesbezügliche positive Entscheidung. Die Senatsverwaltung für Wissen-
schaft, Forschung und Kultur stimmte zu, und die Verleihung konnte erfolgen;
die entsprechenden Urkunden konnten gedruckt werden.
Was hier so kurz mit einem Satz umrissen wurde, war in der Realität ein sehr
langer und durchaus auch komplizierter Prozeß. Letztendlich standen kurz vor
Abschluß der 1. Matrikel alle Beteiligten unter extremem Zeitdruck, und es ist
nur der schnellen Entschlußkraft und des engagierten Einsatzes der Beteilig-
ten an der Universität (inclusive der Nutzung der Möglichkeit von Eilentschei-
dungen) und in der Senatsverwaltung zu danken, daß ein so positives Ergeb-
nis gefunden werden konnte.
Nach Beginn der Ausbildung der 1. Matrikel wurde zunächst eine Studien-
und Prüfungsordnung ausgearbeitet, die die Vergabe eines Zeugnisses vorsah
(veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt der Humboldt-Universität zu Ber-
lin Nr. 32/1996 vom 9. Januar 1997). Gleichzeitig waren wir uns im Bereich
Fernstudium von Anfang an klar darüber, daß eine universitäre Graduierung
sinnvoll ist. Diese sollte sich aber wiederum eindeutig von der M.A. (Magister
ArtiumJ-Ausbildung unterscheiden. Sehr wohl bietet das IB diesen M.A.-Stu-
diengang auch weiterhin im Direktstudium an. Wie allgemein bekannt sein
dürfte, kann das Fach Bibliothekswissenschaft dabei als Haupt- oder Neben-
fach mit anderen Fächern an der HU in einem grundständigen Studiengang
kombiniert werden. Von dieser Möglichkeit machen sehr viele Studierende
Gebrauch. Z. Z. werden ca. 50 Fächerkombinationen (mit Bibliothekswissen-
schaft) am IB von den Studierenden realisiert. Das Zeugnis und die Urkunde,
die die Absolventen nach diesem grundständigen Studium erhalten, weisen
den akademischen Grad „M.A." aus. Das sollte, weil auch langjährig bewährt,
so beibehalten werden. Die Spezifik der bibliothekswissenschaftlichen Kom-
ponente sollte an dieser Stelle weder hervortreten, noch sollte sie dominieren.
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Bibliothekswissenschaft ist in diesem Ausbildungssystem genau so ein Fach,
wie jedes andere auch (nicht mehr und nicht weniger). Ein Zusatzstudium
jedoch, welches nur auf die Tätigkeitsbereiche im Bibliothekswesen abzielt,
dabei auch noch an bereits bestehende Ausbildungsgänge der Referendar-
ausbildung anlehnt, konnte also schwerlich ebenfalls einen „M.A."-Grad ver-
geben. Auch die Bezeichnung „Dipl.-Bibl." konnte nicht vergeben werden. Sie
würde zwar in Analogie zum „Dipl.-Phys." oder „Dipl.-Chem." logisch erschei-
nen, würde aber kollidieren mit dem „Dipl.-Bibl." des gehobenen Dienstes.
Hier hätte höchstens an Stelle des Zusatzes „(FH)" der Zusatz „univ." erfolgen
können. Ein an und für sich zwar rein „ordnungsmäßig" machbarer Weg, aber
er würde durch den Zusatz „univ." in Analogie zu anderen universitären Studi-
engängen auf ein grundständiges Studium hindeuten. Genau das ist aber
nicht gewollt, denn es handelt sich im vorliegenden Fall um ein postgraduales
Zusatzstudium; also ein zweites Studium (der Abschluß eines 1. Studiums ist
schon Zugangsvoraussetzung). Es sollte auch unbedingt zum Ausdruck ge-
bracht werden, daß die erworbene Qualifikation „Wissenschaftliche Bibliothe-
karin" bzw. „Wissenschaftlicher Bibliothekar" dem Ziel des Erwerbs von theo-
retischen und praktischen Kenntnissen auf wissenschaftlicher Grundlage über
Funktion und Arbeitsmethoden des Bibliothekswesens, dem Erwerb von Fä-
higkeiten und Fertigkeiten zur Organisation von Informationsprozessen sowie
der Befähigung zur Führung von Bibliotheken und Informationseinrichtungen
und zur Realisierung eigener wissenschaftlicher Projekte und der Weiterent-
wicklung von Verfahren und Methoden der Bibliothekspraxis dient. Dies steht
zwar nahezu wörtlich auf dem Zeugnis, welches zum Ende des postgradualen
Studiengangs ausgehändigt wird, damit war aber immer noch keine Bezeich-
nung gefunden. Genau in dieser Phase befanden wir uns, nachdem das
Fernstudienprojekt bereits erfolgreich begonnen hatte, die 2. Matrikel bereits
immatrikuliert war und die BLK (Bund-Länder-Kommission für Bildungspla-
nung und Forschungsförderung), durch deren Bereitstellung von Fördergel-
dern das Ausbildungsprojekt überhaupt erst ermöglicht wurde, kontinuierlich
die Evaluation durchführte. Erfreulicherweise gab es zu dieser Zeit auch eine
neue KMK-Empfehlung vom 6.12.96 der Kultusministerkonferenz der Länder,
die Parameter empfahl, wonach akademische Grade nur unter bestimmten
Bedingungen vergeben werden sollten. Vereinfacht dargestellt waren für einen
Zusatzstudiengang folgende Aspekte für uns wichtig geworden:
- Ein abgeschlossenes grundständiges Hochschulstudium als Zulassungs-

voraussetzung
- Die Ausbildungsdauer sollte in der Größenordnung von vier Semestern

liegen
Praxisausbildungsanteile sollten eingebunden sein
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- Eine umfassende schriftliche Abschlußarbeit sollte angefertigt, eine Ab-
schlußprüfung durchgeführt werden
Leistungskontrollen waren zu realisieren

- Die Kurzfassung des Grades sollte „sprechbar" sein.
In vorausschauender Erwartung dieser Problemkreise erfüllten wir bereits
weitestgehend durch unsere sehr präzisen Ordnungen (Zulassungs-, Studien-,
Prüfungsordnung, Praktikumsrichtlinie) die Aspekte. Allein mit dem letzten
Aspekt taten wir uns etwas schwer („sprechbar" ??!). Es folgten umfangreiche
Konsultationen und Beratungen unter den Kollegen am Institut. Sehr engagiert
zeigte sich auch hierbei der Wissenschaftliche Beirat des IB. Gemeinsam
wurde nun der Begriff „Wissenschaftliche Bibliothekarin7„Wissenschaftlicher
Bibliothekar" mit der Abkürzung „Wiss. Bib." geschaffen. Ob dieser nun so
richtig sprechbar ist, möchte an dieser Stelle nicht diskutiert sein. Es gab
auch Vorschläge, eine lateinische oder englische Fassung zu prägen. Letzt-
endlich waren wir uns weitestgehend aber einig, daß es wichtiger ist, diesen
akademischen Grad für den deutschsprachigen Raum anzubieten; obwohl
zwischenzeitlich auch starkes Interesse aus dem Ausland nach diesem Studi-
engang vorliegt. Nach Klärung all dieser Sachverhalte mußte nun auch noch
kurzfristig die Prüfungsordnung den akademischen Grad ausweisen. Dies
geschah mit der Veröffentlichung der diesbezüglichen Ergänzung der Prü-
fungsordnung am 17.11.1997 (s. Amtl. Mitteilungsblatt der HU Nr. 32/1997,
speziell § 13).
Den erreichten Erfolg sehen wir allerdings nicht nur als Verdienst für unser
Wirken an, sondern wir sehen darin auch einen Ausdruck für die Achtung und
Wertschätzung all derer, die bereits wissenschaftlich im Bibliothekswesen
wirken oder eine solche Tätigkeit anstreben - eine schöne Anerkennung für
diese wissenschaftliche Fachdisziplin und somit auch für das Bibliothekswe-
sen insgesamt.
Gewöhnungsbedürftig dürfte der Grad doch noch sein. Zunächst reicht die
Ausbildungskapazität am IB auch nur, um jährlich 30 neue Studenten für die-
ses Zusatzstudium zu immatrikulieren. Die Liste der Wartenden ist leider lang
und in den Jahren auch so geblieben, zum einen zwar auch schöner Ausdruck
für die Qualifizierungswünsche und den Qualifizierungswillen der im Biblio-
thekswesen Beschäftigten, zum anderen aber auch Ausdruck für die begrenz-
te Ausbildungskapazität am IB. Gerade diese Ausbildungskapazität soll auf
Grund von pauschalen Sparauflagen an der HU nun leider auch noch weiter
eingeschränkt werden. Solange noch BLK-Mittel den Ausbildungsgang stüt-
zen, dürfte es keine Probleme geben; danach müssen gegebenenfalls neue
Wege der Finanzierung gefunden werden. Die Einführung von Studiengebüh-
ren könnte evtl. einen Teil der Kosten der Ausbildung decken; will man jedoch

2266 BIBLIOTHEKSDIENST 31. Jg. (1997), H. 12



Betriebsorganisation ,_________________________ THEMEN

„astronomische" Studiengebühren vermeiden, so kann damit immer nur ein
Teil der Kosten gedeckt werden. Gegenwärtig bemühen sich alle Ausbil-
dungsbeteiligten sehr bei der Suche nach gangbaren Lösungen. Auch die
KMK-Empfehlungen sollen beachtet sein, wonach ein akademischer Grad
auch langfristig erhalten und beibehalten sein soll. Dies ist für den „Wiss. Bib."
natürlich sehr zu wünschen. Bewußt haben wir auch keine kurzfristige oder
„modernistische" Terminologie gewählt; ganz analog auch zu den Benennun-
gen der Ausbildungsinhalte. Bei den Ausbildungsinhalten selbst sehen wir
jedoch permanent Bewegungsspielraum und Adaptionsnotwendigkeit bei
Einführung und Nutzung neuer Techniken und Technologien.
Die vorliegende Zeitschrift bildet u. a. auch ein gutes Forum zur Diskussion
dieser Ausbildungsinhalte. Flexibel wollen wir auf neue Praxisforderungen
reagieren. Auch studienmethodisch soll es weitergehen.
Ein neues BLK-gefördertes Projekt ermöglicht uns hoffentlich die Nutzung und
Erprobung von Videokonferenz-Systemen • in der Lehre. Dabei soll Biblio-
thekswissenschaft in Fernstudienform (2. Hauptfach) als Teilstudiengang am
IB absolviert werden und gleichzeitig das 1. Hauptfach im Direktstudiengang
an der Universität Koblenz-Landau studiert werden („Teleteaching macht's
möglich"). Über diese zukünftige Entwicklung kann hoffentlich später einmal
berichtet werden.

Zunächst freuen wir uns alle über den neuen akademischen Grad
„Wissenschaftliche Bibliothekarin"/„Wissenschaftlicher Bibliothekar" („Wiss.
Bib.").

Bibliotheksmanagement: Informationen
aus dem DBI

Die Kommission für Organisation und Betrieb des DBI beschäftigt sich inten-
siv mit Fragen zum organisatorischen Wandel in Bibliotheken. Um aktuelle
Fragestellungen und Aspekte zu diesem Thema zusammenzutragen und zu
diskutieren, lud die Kommission am 13. 10. 1997 zu einem Round Table in der
Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen ein.
Die Ergebnisse dieses Round Tables werden nicht in einer gesonderten Publi-
kation veröffentlicht. Um der Aktualität des Themas gerecht zu werden, wer-

BIBLIOTHEKSDIENST 31. Jg. (1997), H. 12 2267


